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 Veröffentlicht am 20.01.1954

Norm

EKHG §19

Rechtssatz

Es widerspricht keineswegs den Denkgesetzen, wenn weder der dem Kläger obliegende Beweis eines Verschuldens des

Beklagten noch auch der Beweis eines Selbstverschuldens des Klägers durch den Beklagten als erbracht angesehen

wird, sondern es hat dieses Ergebnis der Beweiswürdigung denkrichtig nur zur Folge, daß zwar die Haftung des

beklagten Fahrers nach Haftp7ichtrecht gemäß § 18 Abs 1 KFG nicht auszuschließen ist, dennoch aber eine

weitergehende Haftung desselben nach bürgerlichem Recht nicht in Anspruch genommen werden kann.
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